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Gesetz 
über die Nachprüfung der Vergabe von Aufträgen  

(Vergabenachprüfungsgesetz) 
LGBl.Nr. 1/2003, 53/2006, 17/20101) 

§ 12) 
Geltungsbereich und Zuständigkeiten 

(1) Entscheidungen eines Auftraggebers in einem Vergabeverfahren nach dem 
Bundesvergabegesetz, das gemäß Art. 14b Abs. 2 B-VG in den Vollziehungsbe-
reich des Landes fällt, unterliegen der Nachprüfung durch den Unabhängigen Ver-
waltungssenat. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht in Verfahren zur Vergabe von Dienstleistungskon-
zessionen. 

 
§ 22) 

Gesondert anfechtbare Entscheidungen 

(1) Die in der Anlage angeführten Entscheidungen eines Auftraggebers sind ge-
sondert anfechtbar. Alle anderen Entscheidungen können nur gemeinsam mit der 
zeitlich nächstfolgenden gesondert anfechtbaren Entscheidung mit einem Antrag auf 
Nichtigerklärung bekämpft werden. 

(2) In einem Verfahren zur Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungen sind 
jene Entscheidungen des Auftraggebers gesondert anfechtbar, die der Auftraggeber 
veröffentlicht oder den Bietern, Bewerbern oder sonstigen Unternehmern mitteilt; 
ausgenommen sind Ersuchen um Aufklärung oder um Erläuterung von Angeboten, 
es sei denn, der Auftraggeber legt ausdrücklich etwas anderes fest. 

 
§ 33) 

Antragslegitimation 

Ein Unternehmer kann nur dann die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 
beantragen, wenn er 
a) ein Interesse an einem dem Bundesvergabegesetz unterliegenden Vertrag hat 

oder hatte, und 
                                                           
1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2007/66/EG. 
2) Fassung LGBl.Nr. 53/2006, 17/2010 
3) Fassung LGBl.Nr. 17/2010 

b) durch die behauptete Rechtswidrigkeit einen Schaden erleidet oder zu erleiden 
droht. 
 

§ 41)) 

Arten der Nachprüfungsverfahren 

(1) Die Nachprüfungsverfahren beim Unabhängigen Verwaltungssenat sind 
Nichtigerklärungsverfahren (Abs. 2) oder Feststellungsverfahren (Abs. 3). 

(2) Ein Unternehmer kann beantragen, dass eine gesondert anfechtbare Ent-
scheidung des Auftraggebers wegen Rechtswidrigkeit für nichtig erklärt wird. 

(3) Ein Unternehmer kann die Feststellung beantragen, dass 
a) der Zuschlag rechtswidrig war; oder 
b) der Widerruf rechtswidrig war; oder 
c) der Auftraggeber trotz erheblichen Überschreitens der Zuschlagsfrist das Ver-

gabeverfahren weder durch Zuschlag oder Widerruf beendet noch sonst in an-
gemessener Weise fortgesetzt hat, obwohl der Antragsteller darum ersucht hat. 
(4) Ein Unternehmer kann in einem Feststellungsantrag nach Abs. 3 lit. a oder b 

auch den Antrag stellen, den Vertrag oder Widerruf für unwirksam zu erklären. Ein 
solcher Antrag ist nur dann zulässig, wenn im Feststellungsantrag als Beschwerde-
punkt geltend gemacht wird, dass 
a) das Vergabeverfahren rechtswidriger Weise ohne Vergabebekanntmachung oder 

ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb durchgeführt wurde; oder 
b) die Zuschlags- oder Widerrufsentscheidung rechtswidriger Weise nicht mitge-

teilt wurde; oder 
c) der Zuschlag bei einer Vergabe aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines 

dynamischen Beschaffungssystems unter Verstoß gegen die einschlägigen Be-
stimmungen des Bundesvergabegesetzes erteilt wurde. 

 
§ 52) 

Inhalt der Anträge 

Anträge auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens haben jedenfalls zu ent-
halten: 
a) die genaue Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens sowie der ange-

fochtenen Entscheidung, 
b) die Bezeichnung des Auftraggebers, 
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c) eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes einschließlich des Interesses 
am Vertragsabschluss und des in Aussicht genommenen Zuschlagsempfängers, 

d) Angaben über den behaupteten drohenden oder bereits eingetretenen Schaden 
für den Antragsteller, 

e) die bestimmte Bezeichnung der Rechte, in denen sich der Antragsteller als ver-
letzt erachtet (Beschwerdepunkte), 

f) die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
g) ein bestimmtes Begehren und 
h) die Angaben, die erforderlich sind um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig 

eingebracht wurde. 
 

§ 61) 

Mitteilungspflichten 

(1) Wenn ein Nachprüfungsantrag einlangt, dann hat der Unabhängige Verwal-
tungssenat unverzüglich den Auftraggeber zu verständigen. Die Verständigung 
muss enthalten: die Bezeichnung des Auftraggebers, des Vergabeverfahrens und der 
bekämpften Entscheidung, jeweils entsprechend den Angaben im Nachprüfungsan-
trag. 

(2) Wenn ein Antrag auf Nichtigerklärung einer Zuschlagsentscheidung ein-
langt, dann hat der Unabhängige Verwaltungssenat auch unverzüglich den laut 
Nachprüfungsantrag in Aussicht genommenen Zuschlagsempfänger zu verständi-
gen. Die Verständigung muss die im Abs. 1 zweiter Satz angeführten Angaben und 
einen Hinweis auf die Präklusionsfolgen gemäß § 9 Abs. 2 enthalten. 

(3) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat den Eingang eines Antrages auf 
Nichtigerklärung unverzüglich im Internet auf seiner Homepage zu veröffentlichen. 
Die Veröffentlichung muss die im Abs. 1 zweiter Satz angeführten Angaben und 
einen Hinweis auf die Präklusionsfolgen gemäß § 9 Abs. 2 enthalten. Die Veröffent-
lichung kann unterbleiben, wenn der Antrag offenkundig unzulässig ist. 

(4) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat in Nichtigerklärungsverfahren die 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung im Internet auf seiner Homepage zu 
veröffentlichen. In Nichtigerklärungsverfahren zur Überprüfung der Zuschlagsent-
scheidung ist der in Aussicht genommene Zuschlagsempfänger von der Anberau-
mung einer mündlichen Verhandlung zu verständigen. Die Veröffentlichung und die 
Verständigung müssen die im Abs. 1 zweiter Satz angeführten Angaben und einen 
Hinweis auf die Präklusionsfolgen gemäß § 9 Abs. 2 enthalten. 
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§ 71) 
Fristen bei Nichtigerklärungsverfahren 

(1) Anträge auf Nichtigerklärung einer Entscheidung sind beim Unabhängigen 
Verwaltungssenat innerhalb der folgenden Fristen einzubringen: 
a) bei Entscheidungen, die dem Unternehmer persönlich mitgeteilt werden: binnen 

15 Tagen, bei elektronischer Mitteilung der Entscheidung oder Mitteilung per 
Telefax binnen zehn Tagen; im Unterschwellenbereich binnen sieben Tagen; die 
Frist beginnt an dem Tag, an dem die Mitteilung abgesendet wird; 

b) bei Entscheidungen, die dem Unternehmer durch Veröffentlichung bekanntge-
macht werden: binnen zehn Tagen, im Unterschwellenbereich binnen sieben Ta-
gen; die Frist beginnt am Tag der Veröffentlichung; 

c) bei der Wahl eines Vergabeverfahrens ohne Bekanntmachung: bis zur Zu-
schlagserteilung; wenn die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt 
werden soll, entsprechend den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes ver-
öffentlicht wird: bis zehn Tage, im Unterschwellenbereich bis sieben Tage nach 
der Veröffentlichung. 
(2) Anträge auf Nichtigerklärung der Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunter-

lage, der sonstigen Festlegungen während der Angebotsfrist, der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe und der Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen können 
jedenfalls bis zum siebten Tag vor Ablauf der Angebotsfrist, der Frist zur Vorlage 
von Wettbewerbsarbeiten oder der Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen 
eingebracht werden. 
 

§ 81) 
Fristen bei Feststellungsverfahren 

(1) Feststellungsanträge sind innerhalb von 30 Tagen beim Unabhängigen Ver-
waltungssenat einzubringen. 

(2) Die Frist beginnt, sobald der Antragsteller vom Zuschlag oder vom Widerruf 
Kenntnis erlangt hat oder erlangen hätte können. Bei Feststellungsanträgen, die mit 
einem Antrag auf Unwirksamerklärung gemäß § 4 Abs. 4 verbunden sind, beginnt 
die Frist, sobald der Zuschlag oder Widerruf entsprechend den Bestimmungen des 
Bundesvergabegesetzes veröffentlicht oder dem Unternehmer mitgeteilt wird. 

(3) Nach Ablauf von sechs Monaten ab dem Zuschlag oder Widerruf kann kein 
Feststellungsantrag mehr gestellt werden. 
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§ 91) 
Parteistellung 

(1) Parteien des Nichtigerklärungsverfahrens sind der Antragsteller und der Auf-
traggeber. 

(2) Bei Nichtigerklärungsverfahren sind ferner jene Unternehmer Parteien, die 
durch die vom Antragsteller begehrte Entscheidung unmittelbar in ihren rechtlichen 
Interessen nachteilig betroffen sein könnten. Diese Unternehmer verlieren ihre Par-
teistellung, wenn sie nicht binnen zehn Tagen ab Veröffentlichung des Einganges 
(§ 6 Abs. 3) oder ab Verständigung vom Eingang (§ 6 Abs. 2) eines Antrages auf 
Nichtigerklärung begründete Einwendungen erheben. Wenn vor Ablauf dieser Frist 
eine mündliche Verhandlung stattfindet, dann müssen die Einwendungen spätestens 
in der mündlichen Verhandlung erhoben werden. 

(3) Wenn mehrere Unternehmer einen Antrag auf Nichtigerklärung derselben 
Entscheidung gestellt haben, dann haben die jeweiligen Antragsteller in allen Nich-
tigerklärungsverfahren Parteistellung. 

(4) Parteien des Feststellungsverfahrens sind der Antragsteller, der Auftraggeber 
und ein allfälliger Zuschlagsempfänger. 

(5) Parteien des Verfahrens zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung sind 
der Antragsteller und der Auftraggeber. 

 
§ 102) 

Unzulässigkeit von Anträgen 

(1) Ein Antrag auf Nichtigerklärung einer Entscheidung ist jedenfalls unzuläs-
sig,  
a) wenn er sich nicht gegen eine gesondert anfechtbare Entscheidung richtet; 
b) wenn er nicht innerhalb der in § 7 genannten Fristen gestellt wird; 
c) wenn er trotz Aufforderung zur Verbesserung nicht ordnungsgemäß vergebührt 

wurde. 
(2) Ein Feststellungsantrag ist jedenfalls unzulässig,  

a) wenn er nicht innerhalb der in § 8 genannten Fristen gestellt wird; 
b) wenn die behauptete Rechtswidrigkeit im Rahmen eines Nichtigerklärungsver-

fahrens hätte geltend gemacht werden können; 
c) wenn er trotz Aufforderung zur Verbesserung nicht ordnungsgemäß vergebührt 

wurde. 
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(3) Ein Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ist jedenfalls unzu-
lässig, wenn er trotz Aufforderung zur Verbesserung nicht ordnungsgemäß verge-
bührt wurde.  

 
§ 111) 

Entscheidungsbefugnis,  
Allgemeines 

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat ist bei seiner Entscheidung an die gel-
tend gemachten Beschwerdepunkte gebunden. Er hat tunlichst über alle Beschwer-
depunkte zu entscheiden. Als Beschwerdepunkt kommt lediglich die Verletzung 
von Rechten aus dem Bundesvergabegesetz und den dazu ergangenen Verordnun-
gen in Frage. 

(2) Anträge müssen ohne weiteres Verfahren abgewiesen werden, wenn ihr In-
halt bereits erkennen lässt, dass 
a) die behauptete Rechtswidrigkeit offensichtlich nicht vorliegt oder der behaupte-

te Schaden offensichtlich nicht entsteht oder nicht zu entstehen droht; oder 
b) die behauptete Rechtswidrigkeit offensichtlich keinen Einfluss auf das weitere 

Vergabeverfahren hatte oder hat. 
(3) Wenn eine Partei Unterlagen nicht vorlegt oder Auskünfte nicht erteilt, dann 

kann aufgrund der Behauptungen der nicht säumigen Parteien entschieden werden; 
auf diese Säumnisfolge muss aber zuvor hingewiesen worden sein. 

(4) Anträge auf Nachprüfung haben keine aufschiebende Wirkung für das betref-
fende Vergabeverfahren. 

 
§ 122) 

Entscheidung vor dem Zuschlag oder Widerruf 

(1) Bis zum Zuschlag oder Widerruf ist der Unabhängige Verwaltungssenat zu-
ständig, 
a) einstweilige Verfügungen zu erlassen (§ 20); oder 
b) Entscheidungen des Auftraggebers für nichtig zu erklären; oder 
c) festzustellen, dass der Auftraggeber trotz erheblichen Überschreitens der Zu-

schlagsfrist das Vergabeverfahren weder durch Zuschlag oder Widerruf beendet 
noch sonst in angemessener Weise fortgesetzt hat, obwohl der Antragsteller 
darum ersucht hat. 
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(2) Eine Entscheidung darf nur dann für nichtig erklärt werden (Abs. 1 lit. b), 
wenn sie wesentlichen Einfluss auf den Ausgang des Vergabeverfahrens hat. 

(3) Eine Nichtigerklärung gemäß Abs. 1 lit. b kann auch darin bestehen, dass dis-
kriminierende Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen oder in sonstigen 
Dokumenten gestrichen werden. 

(4) Eine Feststellung, dass der Auftraggeber das Vergabeverfahren weder been-
det noch in angemessener Weise fortgesetzt hat (Abs. 1 lit. c), gilt als Widerruf. 
 

§ 131) 
Entscheidung nach dem Zuschlag 

(1) Nach dem Zuschlag ist der Unabhängige Verwaltungssenat zuständig zur 
Feststellung, ob der Zuschlag rechtswidrig war. 

(2) In Verfahren gemäß Abs. 1 kann der Unabhängige Verwaltungssenat auf An-
trag des Auftraggebers oder des Zuschlagsempfängers feststellen, dass der An-
tragsteller auch bei rechtmäßigem Verhalten keine echte Chance auf den Zuschlag 
gehabt hätte. 

(3) Weiters ist der Unabhängige Verwaltungssenat zuständig zur Erklärung der 
rückwirkenden Unwirksamkeit des Vertrages (§ 14), zur Aufhebung des Vertrages 
(§ 15) sowie zur Verhängung von Geldbußen (§ 16). 

 
§ 142) 

Unwirksamerklärung des Vertrages 

(1) Der Vertrag muss rückwirkend (von Anfang an) für unwirksam erklärt wer-
den, wenn der Unabhängige Verwaltungssenat feststellt, dass 
a) der Auftrag rechtswidriger Weise ohne vorherige Vergabebekanntmachung oder 

ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb vergeben wurde; oder 
b) die Zuschlagsentscheidung rechtswidriger Weise nicht mitgeteilt wurde; oder 
c) der Zuschlag bei einer Vergabe aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines 

dynamischen Beschaffungssystems unter Verstoß gegen die einschlägigen Be-
stimmungen des Bundesvergabegesetzes erteilt wurde. 
(2) Abweichend von Abs. 1 darf der Vertrag nicht rückwirkend für unwirksam 

erklärt werden, wenn der Unabhängige Verwaltungssenat 
a) gemäß § 13 Abs. 2 feststellt, dass der Antragsteller auch bei rechtmäßigem Ver-

halten keine echte Chance auf den Zuschlag gehabt hätte; 
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b) über Antrag des Auftraggebers feststellt, dass zwingende Gründe des Allge-
meininteresses das Fortbestehen des Vertrages rechtfertigen; wirtschaftliche In-
teressen kommen als zwingende Gründe nur in Betracht, wenn sie in keinem Zu-
sammenhang mit dem Vertrag stehen und dazu führen, dass eine Unwirksamkeit 
des Vertrages unverhältnismäßige Folgen hätte; oder 

c) den Vertrag gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 aufhebt. 
(3) Im Unterschwellenbereich darf der Vertrag überdies nicht rückwirkend für 

unwirksam erklärt werden, wenn der Unabhängige Verwaltungssenat über Antrag 
des Auftraggebers 
a) feststellt, dass die Rechtsverletzung nach Abs. 1 nicht offenkundig war; oder 
b) von der Unwirksamerklärung absieht, weil das Interesse des Auftraggebers an 

der Auftrechterhaltung des Vertragsverhältnisses – auch unter Berücksichtigung 
der jeweils betroffenen öffentlichen Interessen – das Interesse des Antragstellers 
an der Beendigung des Vertragsverhältnisses überwiegt. 

 
§ 151) 

Aufhebung des Vertrages 

(1) Wenn die erbrachte Leistung nicht mehr oder nur wertvermindert zurückge-
stellt werden kann, dann muss der Unabhängige Verwaltungssenat, wenn nicht Abs. 2 
zur Anwendung kommt, den Vertrag insoweit aufheben, als Leistungen noch aus-
ständig oder erbrachte Leistungen noch ohne Wertverminderung rückstellbar sind. 

(2) Wenn der Auftraggeber die Aufhebung des Vertrages beantragt, dann muss 
der Unabhängige Verwaltungssenat den Vertrag mit dem Zeitpunkt der behördli-
chen Entscheidung oder zu einem späteren Zeitpunkt aufheben, sofern das Interesse 
des Auftraggebers an der Aufrechterhaltung bestimmter vertraglicher Rechte und 
Pflichten – auch unter Berücksichtigung allfälliger betroffener öffentlicher Interes-
sen – das Interesse des Antragstellers an der Unwirksamerklärung des Vertrages 
überwiegt. 

(3) Eine Aufhebung ist nicht zulässig, wenn die Erklärung der rückwirkenden 
Unwirksamkeit auch aus einem Grund nach § 14 Abs. 2 lit. a oder b oder Abs. 3 
unterbleibt. 

 
§ 161) 

Geldbuße 

(1) Im Oberschwellenbereich muss der Unabhängige Verwaltungssenat in den 
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Fällen des § 14 Abs. 2 lit. b (zwingende Gründe des Fortbestehens des Vertrags) und 
des § 15 Abs. 1 und 2 (Aufhebung des Vertrages) eine Geldbuße verhängen. 

(2) Die Geldbuße muss wirksam, abschreckend und angemessen sein. Sie darf 
10 % der Auftragssumme nicht übersteigen. 

(3) Bei der Bemessung der Geldbuße müssen insbesondere die folgenden Um-
stände erschwerend berücksichtigt werden: 
a) das Ausmaß der Schädigung, das der Verstoß zur Folge hat; 
b) die leichte Erkennbarkeit der Rechtswidrigkeit. 

(4) Bei der Bemessung der Geldbuße muss insbesondere mildernd berücksich-
tigt werden, dass der Auftraggeber: 
a) vor oder nach dem Verstoß Vorkehrungen getroffen hat, um derartige Verstöße 

zu verhindern; 
b) die Folgen des Verstoßes wieder gut und erhebliche Beiträge zur Wahrheitsfin-

dung gemacht hat; 
c) bei seiner Entscheidung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 

Zweckmäßigkeit beachtet hat. 
(5) Geldbußen fließen dem Sozialfonds zu. 

 
§ 171) 

Entscheidung nach dem Widerruf 

(1) Nach einem Widerruf ist der Unabhängige Verwaltungssenat zur Feststel-
lung zuständig, ob der Widerruf rechtswidrig war. 

(2) Im Verfahren nach Abs. 1 kann der Unabhängige Verwaltungssenat auf An-
trag des Auftraggebers feststellen, dass der Antragsteller auch bei rechtmäßigem Ver-
halten keine echte Chance auf den Zuschlag gehabt hätte. 

(3) Weiters ist der Unabhängige Verwaltungssenat zuständig zur Erklärung der 
Unwirksamkeit des Widerrufs (§ 18). 
 

§ 181) 
Unwirksamerklärung des Widerrufs 

(1) Ein Widerruf muss rückwirkend (von Anfang an) für unwirksam erklärt wer-
den, wenn der Unabhängige Verwaltungssenat feststellt, dass 
a) der Widerruf rechtswidriger Weise ohne vorherige Mitteilung oder Bekanntma-

chung der Widerrufsentscheidung und ohne rechtlich anerkannten Grund erfolgt 
ist, und überdies 
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b) das Interesse des Antragstellers an der Fortsetzung des Vergabeverfahrens das 
Interesse des Auftraggebers an der Beendigung des Vergabeverfahrens (ein-
schließlich allfälliger öffentlicher Interessen) überwiegt. 
(2) Abweichend von Abs. 1 darf der Widerruf nicht für unwirksam erklärt wer-

den, wenn der Unabhängige Verwaltungssenat auf Antrag des Auftraggebers fest-
stellt, dass der Antragsteller auch bei rechtmäßigem Verhalten keine echte Chance 
auf den Zuschlag gehabt hätte. 
 

§ 191) 
Änderung von Anträgen und der Entscheidungsbefugnis 

(1) Nichtigerklärungsverfahren, die nach dem Zuschlag oder Widerruf anhängig 
sind, müssen über Antrag einer Partei in ein Feststellungsverfahren übergeleitet 
werden. 

(2) Der Antrag muss innerhalb der Frist des § 8 eingebracht werden. Wurde in 
einem Nichtigerklärungsverfahren Beschwerde an den Verfassungs- oder Verwal-
tungsgerichtshof eingebracht, dann ist der Fristenlauf bis zur Entscheidung darüber 
gehemmt. 

 
§ 202) 

Einstweilige Verfügungen 

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat auf Antrag durch einstweilige Ver-
fügung unverzüglich vorläufige Maßnahmen zu verfügen, die nötig und geeignet 
erscheinen, um eine durch die behauptete Rechtswidrigkeit entstandene oder unmit-
telbar drohende Schädigung von Interessen des Antragstellers zu beseitigen oder zu 
verhindern. 

(2) Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung kann nur von Per-
sonen gestellt werden, denen die Antragsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 nicht 
offensichtlich fehlen. Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn die behauptete 
Rechtswidrigkeit durch einen Nichtigerklärungsantrag bekämpft werden könnte. 
Wenn kein Antrag auf Nichtigerklärung fristgerecht gestellt wird, dann ist das Ver-
fahren zur Erlassung der einstweiligen Verfügung formlos einzustellen; eine allen-
falls bereits erlassene einstweilige Verfügung tritt außer Kraft, wovon die Parteien 
zu verständigen sind. 
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(3) Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ist beim Unabhängi-
gen Verwaltungssenat einzubringen. Er hat zu enthalten: 
a) die genaue Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens, der gesondert an-

fechtbaren Entscheidung und des Auftraggebers, 
b) eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes einschließlich des Interesses 

am Vertragsabschluss, 
c) die genaue Bezeichnung der behaupteten Rechtswidrigkeit, 
d) die genaue Darlegung der unmittelbar drohenden Schädigung der Interessen des 

Antragstellers und eine Glaubhaftmachung der maßgeblichen Tatsachen, 
e) die genaue Bezeichnung der begehrten vorläufigen Maßnahme und der Zeit, für 

die sie beantragt wird, und 
f) die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig 

eingebracht worden ist. 
(4) Vor der Erlassung einer einstweiligen Verfügung hat der Unabhängige Ver-

waltungssenat die voraussehbaren Folgen der zu treffenden Maßnahme für alle 
möglicherweise geschädigten Interessen des Antragstellers, der sonstigen Bewerber 
oder Bieter und des Auftraggebers sowie ein allfälliges besonderes öffentliches In-
teresse an der Fortführung des Vergabeverfahrens gegeneinander abzuwägen. Er-
gibt diese Abwägung ein Überwiegen der nachteiligen Folgen einer einstweiligen 
Verfügung, so ist keine einstweilige Verfügung zu erlassen. Ein solcher Beschluss 
ist dem Auftraggeber und dem Antragsteller zuzustellen. 

(5) Mit einer einstweiligen Verfügung können das gesamte Vergabeverfahren 
oder einzelne Entscheidungen des Auftraggebers bis zur Entscheidung des Unab-
hängigen Verwaltungssenates über eine allfällige Nichtigerklärung vorübergehend 
ausgesetzt oder sonstige geeignete Maßnahmen angeordnet werden. Dabei ist die 
jeweils gelindeste noch zum Ziel führende vorläufige Maßnahme zu verfügen. 

(6) In einer einstweiligen Verfügung ist die Zeit, für welche diese Verfügung ge-
troffen wird, zu bestimmen. Die einstweilige Verfügung tritt mit der Entscheidung 
des Unabhängigen Verwaltungssenates über den Antrag auf Nichtigerklärung außer 
Kraft. Der Unabhängige Verwaltungssenat hat die einstweilige Verfügung unver-
züglich auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, sobald die Voraussetzungen, 
die zu ihrer Erlassung geführt haben, weggefallen sind, oder zu erstrecken, wenn 
die Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung geführt haben, nach Ablauf der be-
stimmten Zeit fortbestehen. 

(7) Einstweilige Verfügungen sind sofort vollstreckbar. Für die Vollstreckung 
gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991. 

(8) Anträge auf einstweilige Verfügung haben aufschiebende Wirkung, wenn mit 
der einstweiligen Verfügung die Erteilung des Zuschlages oder des Widerrufes, der 

Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Angebotsöffnung untersagt werden 
soll. Der Unabhängige Verwaltungssenat hat den Auftraggeber unverzüglich von 
einem solchen Antrag zu verständigen. Der Auftraggeber darf – bei sonstiger Nich-
tigkeit – ab Einlangen dieser Verständigung bis zur Entscheidung des Unabhängi-
gen Verwaltungssenates die Entscheidung, deren Untersagung beantragt wurde, 
nicht treffen.  

(9) Im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung kann eine öffent-
liche mündliche Verhandlung entfallen.  

 
§ 211) 

Entscheidungsfristen 

(1) Über Anträge auf Erlassung einstweiliger Verfügungen ist unverzüglich, 
längstens jedoch binnen einer Woche nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. 

(2) Über Anträge auf Nichtigerklärung von Entscheidungen eines Auftraggebers 
ist spätestens zwei Monate, bei Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich spätes-
tens einen Monat nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. 

 
§ 222) 

Mutwillensstrafen im Nachprüfungsverfahren 

Im Nachprüfungsverfahren beträgt die Höchstgrenze für Mutwillensstrafen 
(§ 35 AVG) ein Prozent des geschätzten Auftragswertes, höchstens jedoch 20.000 
Euro. 

 
§ 232) 

Gebühren 

(1) Nachprüfungsanträge und Anträge auf Erlassung einer einstweiligen Verfü-
gung unterliegen einer Gebühr. Keiner Gebühr unterliegen Anträge auf Überführung 
eines Nichtigerklärungsverfahrens in ein Feststellungsverfahren (§ 19 Abs. 1), An-
träge auf Erstreckung einer einstweiligen Verfügung (§ 20 Abs. 6) und Anträge auf 
Unwirksamerklärung des Vertrages oder Widerrufes (§ 4 Abs. 4). 

(2) Die Gebühr ist bei der Antragstellung zu bezahlen. Bieter- und Arbeitsge-
meinschaften müssen die Gebühr nur einmal bezahlen. 

(3) Die Höhe der Gebühr und die Art der Einzahlung ist von der Landesregie-
rung mit Verordnung festzulegen. Die Gebühr für einen Antrag darf nicht mehr als 
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3.800 Euro betragen. Die Gebühr muss nach sachlichen Merkmalen abgestuft wer-
den; als solche kommen insbesondere in Betracht: die Art des Antrages oder des 
Auftragsgegenstandes; der Wert des Auftrags, der Gegenstand des Vergabeverfah-
rens ist; der mit dem Verfahren verbundene Aufwand oder der Nutzen, der mit dem 
Antrag für den Antragsteller verbunden ist. 

(4) Die Landesregierung kann vorsehen, dass sich die Gebührensätze jeweils zu 
Beginn eines Kalenderjahres in dem Ausmaß ändern, in dem sich der durchschnitt-
liche österreichische Verbraucherpreisindex des zweitvorangegangenen Jahres im 
Verhältnis zum Jahr 2004 geändert hat. 

 
§ 241) 

Gebührenersatz 

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat die Hälfte der Gebühr rückzuerstat-
ten, wenn der Antrag vor der Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates 
zurückgezogen wird. 

(2) Der Auftraggeber hat die Hälfte der Gebühr dem Antragsteller zu ersetzen, 
wenn er den Antragsteller klaglos stellt. 

(3) Der Auftraggeber hat dem Antragsteller die Hälfte der Gebühr für einen An-
trag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung zu ersetzen, wenn der Unabhängi-
ge Verwaltungssenat die einstweilige Verfügung erlassen hat, der Antragsteller im 
Nachprüfungsverfahren auch nur teilweise obsiegt und der Unabhängige Verwal-
tungssenat nicht festgestellt hat, dass der Antragsteller auch bei rechtmäßigem Ver-
halten keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlags gehabt hätte. 

(4) Der Auftraggeber hat dem Antragsteller die Hälfte der Gebühr für einen 
Nachprüfungsantrag zu ersetzen, wenn der Antragsteller auch nur teilweise obsiegt 
und der Unabhängige Verwaltungssenat nicht festgestellt hat, dass der Antragsteller 
auch bei rechtmäßigem Verhalten keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlags 
gehabt hätte. 

(5) Über den Gebührenersatz entscheidet der Unabhängige Verwaltungssenat. 
 

§ 251) 

Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft. 
(2) Das Vergabegesetz, LGBl.Nr. 20/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 39/2000, 

Nr. 58/2001 und Nr. 14/2002, tritt mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. 
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(3) Die Bestimmungen des Vergabegesetzes, LGBl.Nr. 20/1998, in der Fas-
sung LGBl.Nr. 39/2000, Nr. 58/2001 und Nr. 14/2002, über das Nachprüfungs-
verfahren sind auf jene Verfahren anzuwenden, die spätestens am 31. Dezember 
2002 eingeleitet wurden. Dies gilt nicht für Vergabeverfahren, die im Falle der Aus-
setzung, einer Antragstellung auf Fällung einer Vorabentscheidung oder einer Auf-
hebung eines Bescheides des Unabhängigen Verwaltungssenats durch den Verwal-
tungs- oder Verfassungsgerichtshof nach dem Bundesvergabegesetz 2002 fortzu-
führen sind. 

(4) Nachprüfungsverfahren, die vor Inkrafttreten des Gesetzes LGBl.Nr. 53/ 
2006 eingeleitet worden sind, sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes in der 
Fassung LGBl.Nr. 1/2003 und der dazu ergangenen Verordnung durchzuführen. 
Der Abs. 6 bleibt unberührt. 

(5) Für die Nachprüfung von Vergabeverfahren, die nach den Bestimmungen 
des Bundesvergabegesetzes 2002, BGBl. I Nr. 99/2002, durchgeführt werden, gel-
ten die Bestimmungen dieses Gesetzes in der Fassung LGBl.Nr. 1/2003; dabei sind 
jedoch die Regelungen über die Schlichtungskommission und über das Schlich-
tungsverfahren nicht anzuwenden und anstelle der Regelung über Verwaltungsab-
gaben gelten die §§ 18 und 19 in der Fassung LGBl.Nr. 53/2006. Der Abs. 6 bleibt 
unberührt. 

(6) In Vergabeverfahren, die nach dem 31. Jänner 2006 eingeleitet worden sind, 
gilt die Widerrufsentscheidung als gesondert anfechtbar; sie kann innerhalb der in 
der Anlage angeführten Frist bekämpft werden. 

(7) Für die Nachprüfung von Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten des Geset-
zes LGBl. Nr. 17/2010 eingeleitet worden sind, gelten die Bestimmungen des Ver-
gabenachprüfungsgesetzes in der Fassung vor LGBl.Nr. 17/2010. 
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Anlage1) 
(Zu §§ 2 und 7) 

 
Gesondert anfechtbare Entscheidungen  

 
 
Verfahrensart Gesondert anfechtbare Entscheidungen 

Offenes Verfahren Ausschreibung; 
Sonstige Festlegungen während der Angebotsfrist; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung 

Nicht offenes Verfahren 
oder Verhandlungsverfah-
ren, jeweils mit vorheriger 
Bekanntmachung oder nach 
vorherigem Aufruf zum 
Wettbewerb 

Ausschreibung (einschließlich Aufforderung zur Ab-
gabe eines Teilnahmeantrages); 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
Sonstige Festlegungen während der Angebotsfrist 
oder der Verhandlungsphase; 
Ausscheiden eines Angebotes;  
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung 

Nicht offenes Verfahren 
oder Verhandlungsverfah-
ren, jeweils ohne vorherige 
Bekanntmachung oder ohne 
vorherigen Aufruf zum 
Wettbewerb 

Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
Sonstige Festlegungen während der Angebotsfrist 
oder der Verhandlungsphase; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung 

Offener Wettbewerb Ausschreibung; 
Widerrufsentscheidung; 
Entscheidung über die Zuweisung des Preisgeldes 
oder der Zahlungen oder die Nicht-Zulassung zur 
Teilnahme am anschließenden Verhandlungsverfah-
ren 

Nicht offener Wettbewerb Ausschreibung; 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
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Widerrufsentscheidung; 
Entscheidung über die Zuweisung des Preisgeldes 
oder der Zahlungen oder die Nicht-Zulassung zur 
Teilnahme am anschließenden Verhandlungsverfah-
ren 

Geladener Wettbewerb Wettbewerbsunterlagen; 
Widerrufsentscheidung; 
Entscheidung über die Zuweisung des Preisgeldes 
oder der Zahlung oder die Nicht-Zulassung zur Teil-
nahme am anschließenden Verhandlungsverfahren 

Abschluss einer Rahmenver-
einbarung 

Gesondert anfechtbare Entscheidung innerhalb des 
zum Abschluss der Rahmenvereinbarung führenden 
offenen Verfahrens, nicht offenen Verfahrens oder 
Verhandlungsverfahrens, jeweils ohne Zuschlagsent-
scheidung, oder der Direktvergabe; 
Entscheidung, mit wem die Rahmenvereinbarung 
abgeschlossen werden soll 

Vergabe eines Auftrages 
aufgrund einer Rahmenver-
einbarung 

Erneuter Aufruf zum Wettbewerb; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung 

Einrichtung eines dynami-
schen Beschaffungssystems 

Ausschreibung; 
Sonstige Festlegungen während der Frist für den Ein-
gang der unverbindlichen Erklärungen zur Leis-
tungserbringung; 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
Widerrufsentscheidung 

Vergabe eines Auftrages 
aufgrund eines eingerichte-
ten dynamischen Beschaf-
fungssystems 

Gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung 

Wettbewerblicher Dialog Ausschreibung; 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
Aufforderung zur Teilnahme am wettbewerblichen 
Dialog; 
Nichtberücksichtigung einer Lösung in der Dialog-
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phase; 
Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung 

Prüfsystem Ablehnung des Antrages auf Aufnahme in das Prüf-
system; 
Mitteilung über die beabsichtigte Aberkennung der 
Qualifikation 

Direktvergabe Wahl des Vergabeverfahrens 

Alle Verfahrensarten Wahl eines Vergabeverfahrens ohne gesetzlich vor-
geschriebene Vergabebekanntmachung 

 


